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1. (1)Ist die Abwicklungsbehorde die fur die Gruppenabwicklung zustandige Behorde, hat sie sich zu bemhen, mit
den fur die Tochterunternehmen zustandigen Abwicklungsbehérden innerhalb von vier Monaten nach
Ubermittlung der Informationen gemaR § 24 Abs. 2, nach Anhérung der jeweils zustandigen Behérden,
einschlieBlich der zustandigen Behdrden der Mitgliedstaaten, in denen sich bedeutenden Zweigstellen befinden,
eine gemeinsame Entscheidung tber die Annahme der Gruppenabwicklungsplan zu treffen. Die
Abwicklungsbehorde und die anderen zustandigen Abwicklungsbehdrden kénnen bei der EBA um Unterstutzung
bei der Herbeifuhrung einer gemeinsamen Entscheidung nach Mal3gabe von Art. 31 lit. c der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 ansuchen. Besteht eine Gruppe aus mehr als einer Abwicklungsgruppe, so hat die
Abwicklungsbehorde die in 8 23 Abs. 2 Z 1 lit. b vorgesehene Planung der AbwicklungsmalRnahmen in die
gemeinsame Entscheidung aufzunehmen.

2. (2)Liegt innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt der Ubermittlung der Informationen gemaR§ 24 Abs. 2
durch die Abwicklungsbehdrde als fur die Gruppenabwicklung zustandige Behorde keine gemeinsame
Entscheidung der Abwicklungsbehdrden vor, hat die Abwicklungsbehdrde als fur die Gruppenabwicklung
zustandige Behdrde, vorbehaltlich des Verfahrens gemal Abs. 3 oder 4, alleine Uber die Annahme des
Gruppenabwicklungsplans zu entscheiden. Die Entscheidung ist zu begriinden und hat den Standpunkten und
Vorbehalten anderer Abwicklungsbehérden Rechnung zu tragen. Die Abwicklungsbehdrde als fur die
Gruppenabwicklung zustandige Behorde hat diese Entscheidung dem EU-Mutterunternehmen zu Ubermitteln.

3. (3)Hat eine der Abwicklungsbehérden innerhalb von vier Monaten nach dem Zeitpunkt der Ubermittlung der
Informationen gemal? § 24 Abs. 2 die EBA gemal3 Art. 19 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 mit der
Angelegenheit befasst, hat die Abwicklungsbehérde als fur die Gruppenabwicklung zustéandige Behorde ihre
Entscheidung gemafl Abs. 2 bis zur Fallung einer Entscheidung durch die EBA zurtckzustellen. Sobald eine
Entscheidung der EBA ergangen ist, hat die Abwicklungsbehérde als fur die Gruppenabwicklung zustandige
Behorde ihre Entscheidung gemaR Abs. 2 im Einklang mit der Entscheidung der EBA zu treffen. Die viermonatige
Frist nach der Ubermittlung der Informationen gemé&R § 24 Abs. 2 gilt in diesem Verfahren als Schlichtungsphase
gemal Art. 19 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010. Fasst die EBA innerhalb eines Monats nach Ablauf
dieser Schlichtungsphase keine Entscheidung, hat die Abwicklungsbehorde als fur die Gruppenabwicklung
zustandige Behorde alleine gemald Abs. 2 zu entscheiden.

4. (4)Kommt eine der zustandigen Abwicklungsbehdrden zur Einschatzung, dass sich die strittige Thematik in
irgendeiner Weise auf die haushaltspolitischen Zustandigkeiten des eigenen Mitgliedstaates auswirken kénnte, so
kann die EBA nicht gemal3 Abs. 3 befasst werden. Die Abwicklungsbehorde als fiir die Gruppenabwicklung
zustandige Behorde hat in einem solchen Fall eine Neubewertung des Gruppenabwicklungsplans einschlieRlich
der Mindestanforderungen fir Eigenmittel und bericksichtigungsfahige Verbindlichkeiten einzuleiten.

5. (5)Die Abwicklungsbehdrde hat gemeinsame Entscheidungen gemaR Abs. 1 und Entscheidungen gemaf und
Art. 13 Abs. 6 und 7 der Richtlinie 2014/59/EU als endgtiltig anzuerkennen und anzuwenden.

In Kraft seit 29.05.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/23
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/basag/paragraf/24
file:///

	§ 25 BaSAG Verfahren für Gruppenabwicklungspläne, wenn die Abwicklungsbehörde die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde ist
	BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz


